
Leitsatz: 

 

 

Das Verbot, während des Unterrichts an einer Berufsoberschule einen gesichtsverhüllen-

den Schleier zu tragen, begrenzt das Recht einer Schülerin auf freie Religionsausübung in 

zulässiger Weise.  

 

Orientierungssätze: 

1. Das Grundrecht der Glaubensfreiheit und das staatliche Bestimmungsrecht im Schul-

wesen stehen sich gleichrangig gegenüber und begrenzen sich wechselseitig im We-

ge praktischer Konkordanz in einer Weise, die weder das eine noch das andere be-

vorzugt und maximal behauptet (BA Rn. 18) 

 

2. Die Glaubensfreiheit wird dergestalt begrenzt, dass seitens eines einzelnen Schülers 

als maßgeblich erachtete religiöse Verhaltensgebote zwar nicht prinzipiell als unbe-

achtlich behandelt werden dürfen, er anderseits aber nur ausnahmsweise beanspru-

chen kann, von den den anderen Schülern abverlangten Verhaltensweisen, die aus 

der Wahrnehmung des staatlichen Bestimmungsrechts im Schulwesen – insbesonde-

re einem offener Kommunikation basierendem Unterricht – folgen, entbunden zu wer-

den (BA Rn. 18).  

 

3. Die Einschränkung der Glaubensfreiheit findet ihre Grenze erst dann, wenn die Beein-

trächtigung der Glaubensfreiheit als typische Begleiterscheinung der staatlichen Aus-

gestaltung des Schulwesens eine besonders gravierende Intensität erreicht  

(BA Rn. 20).  

 

4. Ein Schulunterricht auf Basis offener Kommunikation, die auch auf nonverbale Ele-

mente, wie Mimik, Gestik und sonstige Körpersprache, angewiesen ist, ist bei einer 

gesichtsverhüllenden Verschleierung nicht mehr möglich. Eine alternative Gestaltung 

des Unterrichts ist für die Schule nicht annehmbar, wenn sie zu einer Art der Unter-

richtsgestaltung führte, die ihrem fachlichen Konzept – offene Kommunikation im Un-

terrichtsgespräch statt einseitiger, monologer Vortrag der Lehrkraft – in gravierender 
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Weise zuwiderliefe (BA Rn. 21).  

 

5. Bei der Gewichtung der Beeinträchtigung des staatlichen Bildungs- und Erziehungs-

auftrags ist auch in Rechnung zu stellen, wie es sich auswirken würde, wenn unter 

vergleichbaren Umständen eine Vielzahl von Grundrechtsträgern in gleicher Weise 

von ihrer Glaubensfreiheit Gebrauch manchen würden (BA Rn. 21). 

 

6. Bei der Gewichtung der Beeinträchtigung der Glaubensfreiheit ist auch zu berücksich-

tigen:  

- ob der Grundrechtsträger seine Schulpflicht bereits erfüllt hat,  

- ob er eine Pflichtschule besucht, 

- ob der angestrebte Schulabschluss auch anderweitig (hier durch die Externen-

Prüfung oder die virtuelle Berufsoberschule Bayern) erreicht werden kann  

oder  

- ob der angestrebte Hochschulzugang auch fachgebunden für beruflich Qualifizierte  

(§ 30 QualV) offen steht (BA Rn. 23).     

 

7. Das Recht auf Teilhabe an vorhandenen staatlichen Leistungen im Ausbildungswesen 

vermittelt keinen Anspruch auf Einrichtung einer Schule oder Klasse, in der die Unter-

richtung bei Gesichtsverschleierung mit einer geeigneten Unterrichtsmethode möglich 

ist (BA Rn. 23). 

 

8. Wenn der Grundrechtsträger eine besonders gravierende Beeinträchtigung seiner 

Glaubensfreiheit geltend macht, hat er nachvollziehbar – etwa unter Verweis auf ent-

sprechende ernstzunehmende religiöse Lehrmeinungen oder Glaubenssätze – darzu-

legen, dass das betroffene religiöse Verhaltensgebot nach seiner eigenen Glaubens-

überzeugung und nach dem Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft imperativen 

Charakter hat im Unterschied zu einer nicht abschließend bindenden Anleitung für ei-

ne in religiöser Hinsicht „nur“ optimierte Lebensführung (BA Rn. 24).  

 

9. Art. 56 Abs. 4 BayEUG stellt eine hinreichend bestimmte gesetzliche Befugnis dar, ei-

ne Gesichtsverschleierung im Unterricht zu verbieten, weil es sich dabei nicht nur um 
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eine abstrakte Möglichkeit der Unterrichtsstörung, deren Regelung dem Parlament 

durch förmliches Gesetz vorbehalten bliebe, handelt, sondern wegen der Unmöglich-

keit offener Kommunikation schulische Funktionserfordernisse konkret und erheblich 

beeinträchtigt werden (BA 25).  

 

Hinweis:  

Erstmalig befasst sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 

22.04.2014 mit dem Verbot der Gesichtsverschleierung im Schulunterricht. Die Entschei-

dung ist insofern von grundsätzlicher Bedeutung für den Vollzug des Schulrechts im Frei-

staat Bayern. In Ergänzung zu den Orientierungssätzen ist noch Folgendes anzumerken: 

 

Das Gericht geht zunächst zugunsten der Antragstellerin davon aus, dass auch die ge-

sichtsverhüllende Verschleierung unter den Schutzbereich der Religionsfreiheit fällt, auch 

wenn im Einzelnen umstritten sein mag, ob und inwieweit eine Verschleierung nach den 

Regeln des Islam für Frauen vorgeschrieben ist.  

 

Der Senat entwickelt auf der Basis der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Lö-

sung zugunsten des Verbots im Wege praktischer Konkordanz zwischen dem staatli-

chen Bestimmungsrecht im Schulwesen und der freien Religionsausübung der An-

tragstellerin.  

 

Die Entscheidung stellt klar, dass die Erwägungen zur Rechtfertigung des Verbots 

der Gesichtsverschleierung durch die pädagogisch gebotene offene Kommunikation 

im Schulunterricht nicht ohne weiteres auf Lehrveranstaltungen, die nicht auf einer 

derartigen offenen Kommunikation beruhen, etwa an Hochschulen übertragen wer-

den kann. 
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7 CS 13.2592 

7 C 13.2593 

RO 1 S 13.1842 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
 

In den Verwaltungsstreitsachen 

***** *****, 

*********. *, ***** **********, 

 - *************** - 

**************: 

************ ****-***** ********, 

******** ***. **, ***** ************, 

 

gegen 

 

Freistaat Bayern, 

vertreten durch: 

Landesanwaltschaft Bayern, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 - Antragsgegner - 

 

wegen 

 

Widerrufs der Aufnahme in die Vorklasse einer staatlichen Berufsoberschule 

(Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO und Antrag auf Prozesskostenhilfe); 

hier: Beschwerde der Antragstellerin  gegen den Beschluss des Bayerischen Ver-

waltungsgerichts Regensburg vom 25. November 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 7. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Häring, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Borgmann, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Schmeichel 
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ohne mündliche Verhandlung am 22. April 2014 

folgenden 

Beschluss: 

 

 I. Die Verfahren mit den Aktenzeichen 7 CS 13.2592 und 7 C 13.2593 

werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. 

 

 II. Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Be-

schwerdeverfahren wird abgelehnt. 

 

 III. Die Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts 

Regensburg vom 25. November 2013 wird zurückgewiesen. 

 

IV. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 

 V. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren 7 CS 13.2592 wird 

auf 2.500 € festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin wehrt sich gegen den Widerruf ihrer Aufnahme in die Vorklasse 

der staatlichen Berufsoberschule Regensburg, dessen sofortige Vollziehung ange-

ordnet wurde, und begehrt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer 

Klage gegen den Widerrufsbescheid der Beruflichen Oberschule Regensburg vom 

31. Oktober 2013. 

 

Die Antragstellerin ist muslimischen Glaubens. Mit Beginn des Schuljahres 

2013/2014 war sie in die Vorklasse der staatlichen Berufsoberschule Regensburg 

aufgenommen worden. Ihre Aufnahme wurde widerrufen, nachdem sie sich gewei-

gert hatte, ohne eine gesichtsverhüllende Verschleierung durch das Tragen eines 

Niqabs am Unterricht teilzunehmen.  

 

1 

2 
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Ihren Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die 

Widerrufsentscheidung und ihren Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe un-

ter Beiordnung ihres Bevollmächtigten hat das Verwaltungsgericht im Wesentlichen 

mit der Begründung abgelehnt, dass die Klage aller Voraussicht nach keinen Erfolg 

haben werde. Die Aufnahme der Antragstellerin in die Vorklasse der Berufs-

oberschule habe widerrufen werden können, weil die Schule berechtigt gewesen sei, 

die Aufnahme von vornherein abzulehnen, denn sie sei nicht bereit, ihren Verpflich-

tungen aus Art. 56 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-

hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) nachzukommen und sich so zu verhalten, 

dass die Schule ihre Aufgabe erfüllen und sie ihr Bildungsziel erreichen kann. Das 

sei vor Unterrichtsbeginn für die Schulleitung nicht erkennbar gewesen, weil die An-

tragstellerin auf den Passfotos in den eingereichten Unterlagen mit Kopftuch abge-

bildet sei und auch in den zuvor besuchten Schulen lediglich mit Kopftuch am Unter-

richt teilgenommen habe.  

 

Das Tragen eines Gesichtsschleiers sei ein objektives Unterrichtshindernis. Die 

Schülerin könne nicht identifiziert werden. Die Gesichtsverhüllung verhindere die Er-

füllung des Unterrichtsauftrags der Schule aus pädagogischer Sicht, denn erst die 

nonverbale Kommunikation durch Mimik und Gestik ermögliche die soziale Interak-

tion im Klassenverband. Außerdem bestünden Probleme beim Sprachverständnis, 

weil die Sprache unter dem Schleier sehr gedämpft und deswegen schwer verständ-

lich sei. Die Verschleierung habe auch integrationspolitische Relevanz, weil dadurch 

der Aufbau von sozialen Beziehungen zu den Mitschülern beeinträchtigt werde. Fer-

ner bestehe bei Versuchen in den naturwissenschaftlichen Fächern durch den 

Schleier Verletzungsgefahr.  

 

Das Verlangen, während des Unterrichts auf die Gesichtsverhüllung zu verzichten, 

verletze nicht die Glaubensfreiheit der Antragstellerin, denn es sei durch das Be-

stimmungsrecht des Staates im Schulwesen, dem ebenfalls Verfassungsrang zu-

komme, gerechtfertigt. Es sei nicht ersichtlich, dass die Antragstellerin in ihrem 

Grundrecht auf Glaubensfreiheit und auf Ausrichtung ihrer Lebensführung an ihrer 

Glaubensüberzeugung besonders gravierend beeinträchtigt werde. Sie habe nicht 

substantiiert dargelegt, welcher Stellenwert dem Gebot des Tragens eines Niqabs im 

Rahmen ihrer Glaubensüberzeugung zukommt. Sie bewege sich in der Schule nicht 

in der Öffentlichkeit, sondern in einem geschützten Raum. Auch in den bislang von 

ihr besuchten Schulen habe sie keinen Schleier, sondern lediglich ein Kopftuch ge-

3 
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tragen. Ein Kompromiss zwischen beiden Positionen sei nicht möglich, so dass sich 

das staatliche Bestimmungsrecht im Unterrichtswesen durchsetzen müsse. Der Wi-

derruf der Aufnahme sei nicht unverhältnismäßig. Er sei ein geeignetes Mittel, ein 

milderes gebe es nicht. Ordnungsmaßnahmen gemäß Art. 86 BayEUG seien nicht 

erfolgversprechend und deshalb auch nicht sinnvoll. Der Besuch der Vorklasse der 

Berufsoberschule sei auch nicht die einzige Möglichkeit, den beabsichtigten Schulab-

schluss zu erwerben. Außerdem habe die Antragstellerin bereits versucht, Lehrer 

und Mitschüler zu einer Solidarisierung zu bewegen, was zu einer aufgebrachten bis 

aggressiven Stimmung unter den Mitschülern geführt habe. Es bestehe die Möglich-

keit weiterer Störungen des Schulbetriebs in Form von Protestaktionen oder eines 

Unterrichtsboykotts. 

 

Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie habe den Stel-

lenwert des Niqabs in Bezug auf ihre religiöse Überzeugung dargelegt und verweist 

auf eine freie Übersetzung von Suren des Koran. Der Verzicht auf den Schleier be-

deute einen Verstoß gegen göttliches Gebot. Religionsfreiheit werde durch das 

Selbstverständnis des Grundrechtsträgers geprägt. Es komme darauf an, was er aus 

religiöser Überzeugung für verbindlich halte.  

 

Organisatorische Erwägungen könnten keinen Vorrang vor dem Grundrecht auf freie 

Religionsausübung haben. Es bestehe keine Gefahr, dass eine andere Person an ih-

rer Stelle unter dem Schleier am Unterricht teilnehmen würde. Außerdem habe sie ih-

re Bereitschaft erklärt, ihre Identität durch eine weibliche Person überprüfen zu las-

sen. Das Argument, die nonverbale Kommunikation werde gestört, gehe fehl, weil in 

großen Klassen mit bis zu 30 Schülerinnen und Schülern sich die Lehrkraft nicht mit 

der Mimik und Gestik der einzelnen Schülerinnen und Schüler befassen könne. Das 

sei an der Universität bei Vorlesungen mit über 100 teilnehmenden Studierenden 

auch nicht möglich. Im Übrigen verwundere es, dass der Erfolg in den Fächern Ma-

thematik, Physik oder Chemie davon abhängen solle, dass die Lehrkraft den Schüle-

rinnen und Schülern ins Gesicht blicken kann. Das Argument, die Integration in die 

Klassengemeinschaft werde behindert, sei unzutreffend, denn es habe sich noch 

niemand über die Verschleierung der Antragstellerin beschwert. Die Gefährdung bei 

Versuchen im naturwissenschaftlichen Unterricht sei nicht höher als beim Tragen von 

Kleidung aus Kunstfaser. Das Tragen des Niqabs sei der Kern ihrer religiösen Über-

zeugung. Müsste sie ihn ablegen, nähme man der Antragstellerin ihre religiöse Iden-

tität. Bei einer volljährigen Schülerin gebe es keinen Erziehungsauftrag mehr, wes-

6 
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halb der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag, gestützt auf Art. 7 Abs. 1 GG, 

nicht in die Abwägung einbezogen werden könne. 

 

Die Antragstellerin beantragt, 
 

den Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 25. November 2013 

aufzuheben, ihr für das Eilverfahren Prozesskostenhilfe zu gewähren und die 

aufschiebende Wirkung ihrer Klage gegen den Widerruf der Aufnahme in die 

Vorklasse der Berufsoberschule anzuordnen. 

 

Der Antragsgegner tritt dem entgegen und beantragt, 
 

die Beschwerde zurückzuweisen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Schriftwechsel des Beschwerde-

verfahrens und die beigezogenen Gerichts- und Behördenakten Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Die Verfahren mit den Aktenzeichen 7 CS 13.2592 und 7 C 13.2593 werden gemäß 

§ 93 Satz 1 VwGO zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. 

 

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren ist 

mangels hinreichender Erfolgsaussichten der Beschwerde abzulehnen (§ 166 Abs. 1 

Satz 1 VwGO i.V.m. § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Insoweit wird auf die folgenden Aus-

führungen Bezug genommen. 

 

Die zulässige Beschwerde, bei der nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO nur die darge-

legten Gründe geprüft werden, hat keinen Erfolg. Nach der im Eilverfahren allein 

möglichen summarischen Prüfung  wird die Klage der Antragstellerin voraussichtlich 

erfolglos bleiben. Zur Begründung wird auf die zutreffenden Gründe des angefochte-

nen Beschlusses Bezug genommen. Sie werden zum Gegenstand dieser Entschei-

dung gemacht (§ 122 Abs. 2 Satz 3 VwGO). Ergänzend ist im Hinblick auf das Be-

schwerdevorbringen auf Folgendes hinzuweisen: 
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Das Verlangen, dass die Antragstellerin während der Teilnahme am Unterricht auf 

das Tragen eines gesichtsverhüllenden Schleiers verzichtet, ist mit Art. 4 Abs. 1 und 

2 GG vereinbar, weil der beabsichtigten Ausübung der Glaubensfreiheit durch Tra-

gen des Niqabs, einer gesichtsverhüllenden Verschleierung, während des Unterrichts 

Rechtsgüter von Verfassungsrang entgegenstehen und sich diese Begrenzung der 

freien Religionsausübung auf eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage 

stützen kann (vgl. BVerfG, U. v. 24.9.2003 – 2 BvR 1436/02 – BVerfGE 108, 282). 

 

Die Frage, ob und inwieweit die Verschleierung für Frauen von den Regeln des Islam 

vorgeschrieben ist, ist umstritten (BVerfG, B.v. 24.9.2003 – 2 BvR 1436/02 – BVerfG-

E 108, 282). Zu Gunsten der Antragstellerin kann davon ausgegangen werden, dass 

auch die gesichtsverhüllende Verschleierung unter den Schutzbereich der in Art. 4 

Abs. 1 und 2 GG garantierten Glaubensfreiheit  fällt. 

 

Die Glaubensfreiheit wird gemäß Art. 4 Abs. 1 GG vorbehaltlos gewährt. Sie wird 

aber durch das staatliche Bestimmungsrecht im Schulwesen, dem ebenfalls Verfas-

sungsrang zukommt (Art. 7 Abs. 1 GG), beschränkt. Das Grundrecht auf Glaubens-

freiheit und das staatliche Bestimmungsrecht im Schulwesen stehen sich gleichran-

gig gegenüber. Gemäß dem Grundsatz praktischer Konkordanz begrenzen sie sich 

wechselseitig in einer Weise, die weder das eine noch das andere bevorzugt und 

maximal behauptet. Das bedeutet eine wechselseitige Relativierung der beiden Ver-

fassungspositionen. Das Grundrecht der Glaubensfreiheit wird dadurch in der Weise 

begrenzt, dass seitens einer einzelnen Schülerin als maßgeblich erachtete Verhal-

tensgebote zwar nicht prinzipiell als unbeachtlich behandelt werden dürfen, sie ande-

rerseits aber nur ausnahmsweise beanspruchen kann, von den den Schülerinnen 

und Schülern abverlangten Verhaltensweisen dispensiert zu werden, die aus der 

Wahrnehmung des staatlichen Bestimmungsrechts im Schulwesen, wie hier mit dem 

auf einer offenen Kommunikation beruhenden Unterricht, folgen. 

 

Das staatliche Bestimmungsrecht im Schulwesen umfasst den staatlichen Bildungs- 

und Erziehungsauftrag und befugt die staatlichen Stellen zu Planung, Organisation, 

Leitung und inhaltlich-didaktischer Ausgestaltung des Schulwesens. Dazu gehört 

auch die Unterrichtsmethode, etwa in Form offener Kommunikation, die seit vielen 

Jahren üblich, im Gegensatz zu einem einseitigen Unterrichtsvortrag der Lehrkraft ef-

fizienter ist und die Möglichkeit bietet, auf die Schülerin oder den Schüler individuell 

oder auch auf die Klasse einzugehen. 

17 
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Das Bildungs- und Erziehungsprogramm wird vom Staat grundsätzlich unabhängig 

von den Wünschen der betroffenen Schülerinnen und Schüler oder ihrer Eltern be-

stimmt. Das staatliche Bestimmungsrecht im Schulwesen wäre durch kollidierende 

Erziehungsansprüche Einzelner und grundrechtliche Vetopositionen sonst vielfach 

blockiert. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG garantiert zwar auch das Recht, die Lebensführung 

an den eigenen Glaubensüberzeugungen auszurichten. Die Glaubensfreiheit wäre 

jedoch überspannt, wenn nicht der Pflicht des Staates, darauf Rücksicht zu nehmen, 

ihrerseits Grenzen gesetzt wären. Religiöse Minderheiten dürfen und können sich 

deshalb nicht selbst ausgrenzen, in dem sie sich Unterrichtsinhalten oder -methoden 

verweigern. Die in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützte Freiheit, die Lebensführung an 

der Glaubensüberzeugung auszurichten, kann insoweit eingeschränkt werden, als 

religiös bedingte Verhaltensweisen die Durchführung des staatlichen Bildungs- und 

Erziehungsauftrags soweit behindern, dass ihm der Staat nicht mehr oder nur unzu-

reichend nachkommen kann (BVerwG, U.v. 11.9.2013 – 6 C 25/12 – NVwZ 2014, 81 

Rn. 11 ff.). Die Einschränkungsmöglichkeit findet ihre Grenze erst dann, wenn die 

Beeinträchtigung der Glaubensfreiheit als typische Begleiterscheinung der staatli-

chen Ausgestaltung des Schulwesens eine besonders gravierende Intensität erreicht 

(BVerwG a.a.O., Rn. 21). 

 

Gemessen daran wird die Antragstellerin durch den Widerruf der Aufnahme in die 

Vorbereitungsklasse der Berufsoberschule nicht in ihrer Glaubensfreiheit verletzt. 

Der Antragsgegner hat den Grundsatz offener Kommunikation der von ihm konzi-

pierten Unterrichtsgestaltung in zulässiger Weise zu Grunde gelegt. Die offene 

Kommunikation beruht nicht nur auf dem gesprochenen Wort, sondern ist auch auf 

nonverbale Elemente angewiesen, wie Mimik, Gestik und die übrige sog. Körper-

sprache, die zum großen Teil unbewusst ausgedrückt und wahrgenommen werden. 

Fehlen diese Kommunikationselemente, ist die offene Kommunikation als schuli-

sches Funktionserfordernis gestört. Bei einer gesichtsverhüllenden Verschleierung 

einer Schülerin wird eine nonverbale Kommunikation im Wesentlichen unterbunden. 

Ein Unterricht auf der Basis offener Kommunikation unter Einbeziehung der Antrag-

stellerin ist dann nicht mehr möglich. Eine Ausweichmöglichkeit für die Schule ist 

dann nicht annehmbar, wenn sie zu einer Art der Unterrichtsgestaltung führte, die ih-

rem fachlichen Konzept – offene Kommunikation im Unterrichtsgespräch im Gegen-

satz zum einseitigen, monologen Vortrag der Lehrkraft – in gravierender Weise zuwi-

der liefe (BVerwG, U.v. 11.9.2013 – 6 C 25/12 – NVwZ 2014, 81 Rn. 28). Dies gilt 
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zumindest bei den üblichen Klassenstärken bis etwa 30 Schülerinnen und Schüler. 

An den Hochschulen übliche Lehrformen bleiben hier außer Betracht. Die Antrag-

stellerin hat deshalb Beeinträchtigungen ihrer religiösen Überzeugung, die sich im 

Tragen des Niqabs ausdrückt, als typische Begleiterscheinung des staatlichen Bil-

dungs- und Erziehungsauftrags und der seiner Umsetzung zu Grunde liegenden 

Ausgestaltung des Unterrichts hinzunehmen (BVerwG a.a.O., Rn. 17). Dabei ist in 

Rechnung zu stellen, inwieweit der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag be-

einträchtigt wird, wenn unter vergleichbaren Umständen eine Vielzahl von Grund-

rechtsträgerinnen in gleicher Weise von ihrer Glaubensfreiheit Gebrauch machen 

wollen (BVerwG a.a.O., Rn. 19). 

 

Eine besonders gravierende Intensität der Beeinträchtigung ihrer Glaubensfreiheit, 

die die Grenzen der hinzunehmenden Einschränkungen der Ausrichtung der Le-

bensführung an der religiösen Überzeugung überschreitet, hat die Antragstellerin 

nicht geltend gemacht. 

 

Es ist schon fraglich, ob hier eine besonders gravierende Intensität der Beeinträchti-

gung der Glaubensfreiheit in Betracht kommt. Die Antragstellerin ist nicht mehr 

schulpflichtig. Bei der Berufsoberschule handelt sich um keine Pflichtschule. Außer-

dem bestehen alternative Wege, den angestrebten Schulabschluss zu erreichen, 

zum Beispiel die Externen-Prüfung, die virtuelle Berufsoberschule Bayern (VIBOS) 

oder der fachgebundene Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte gemäß § 30 der 

Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des Frei-

staats Bayern und den staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen (Qualifi-

kationsverordnung – QualV) vom 2. November 2007 (GVBl S. 767; BayRS 2210-1-1-

3-UK/WFK), zuletzt geändert mit Verordnung vom 6. Februar 2013 (GVBl S. 53). Die 

Antragstellerin ist nicht gezwungen, sich den Einschränkungen ihrer Glaubensfreiheit 

auszusetzen, um die Hochschulreife zu erreichen. Sie hat darüber hinaus keinen An-

spruch auf Einrichtung einer Schule oder Klasse, in der die Unterrichtung von ver-

schleierten Schülerinnen mit einer geeigneten Unterrichtsmethode möglich ist. Das 

Recht auf Teilhabe an staatlichen Leistungen im Ausbildungswesen beschränkt sich 

auf das, was der oder die Einzelne von der Gesellschaft vernünftigerweise, insbe-

sondere im Rahmen der haushaltspolitischen Grundsätze und Gegebenheiten, er-

warten kann (BVerfG, U.v. 18.7.1972 – 1 BvL 32/70, 1 BvL 25/71 – BVerfGE 33, 

303). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gesichtsverhüllende Verschleierung 
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selbst unter den – jedenfalls in Deutschland lebenden – muslimischen Frauen eine 

seltene Ausnahme ist.  

24 

Unabhängig davon hat die Antragstellerin eine besonders gravierende Intensität der 

Beeinträchtigung ihrer an ihrer Glaubensüberzeugung ausgerichteten Lebensgestal-

tung nicht hinreichend substantiiert geltend gemacht. Eine besonders gravierende In-

tensität der Beeinträchtigung der Glaubensfreiheit kommt nur in Betracht, sofern ein 

religiöses Verhaltensgebot aus der Sicht der Betroffenen imperativen Charakter auf-

weist. Hierfür trägt die Antragstellerin die Darlegungslast. Eine Beschränkung auf 

verbale Behauptungen reicht nicht aus, um ein für sie bestehendes religiöses Gebot 

von einer nicht abschließend bindenden Orientierung und Anleitung für eine in religi-

öser Hinsicht optimierte Lebensführung abzugrenzen. Zwar ist insoweit die individu-

elle Glaubensüberzeugung neben dem Selbstverständnis der jeweiligen Religions-

gemeinschaft maßgebend. Eine Beeinträchtigung der individuellen Glaubensüber-

zeugung ist jedoch eher nachvollziehbar, wenn auf ernst zu nehmende Lehrmeinun-

gen oder Glaubenssätze verwiesen wird. Deshalb ist hierfür ein strenger Maßstab 

anzulegen (BVerwG, U.v. 25. 8. 1993 – 6 C 8/91 – BVerwGE 94, 82). Nach dem Text 

der Suren des Koran, auf die sich die Antragstellerin bezieht, sollen gläubige Frauen 

ihre Blicke niederschlagen, ihre Scham hüten und ihre Reize nicht zur Schau tragen. 

Sie sollen ihren Schleier über ihren Busen schlagen und ihre Reize nur ihren Ehe-

gatten, Vätern, Brüdern, Söhnen und anderen nahen männlichen Verwandten sowie 

Frauen und auch Kindern, welche die Blöße der Frauen nicht beachten, zeigen. In-

soweit müsste die Antragstellerin nachvollziehbar, gegebenenfalls unter Verweis auf 

entsprechende Lehrmeinungen, darlegen, dass dieser Glaubenssatz auch die völlige 

Gesichtsverschleierung umfasst (BVerwG U.v. 25.8.1993 – 6 C 8/91 – BVerwGE 94, 

82). Daran fehlt es hier. 

 

Die gemessen an Art. 4 Abs. 1 und 2 sowie Art. 7 Abs. 1 GG zulässige Einschrän-

kung der freien Religionsausübung der Antragstellerin kann sich auch auf eine hin-

reichend bestimmte gesetzliche Grundlage stützen (BVerfG, U. v. 24.9.2003 – 2 BvR 

1436/02 – BVerfGE 108, 282). Zutreffend geht das Verwaltungsgericht davon aus, 

dass die Antragstellerin gemäß Art. 56 Abs. 4 des Bayerischen Gesetzes über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, BayRS 2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 24. Juli 2013 (GVBl S. 465), verpflichtet ist, sich so zu verhalten, dass die 

Schule ihre Aufgabe erfüllen und sie ihr Bildungsziel erreichen kann. Wie bereits 
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ausgeführt, ist das Tragen eines Niqabs damit nicht vereinbar, weil die offene Kom-

munikation zwischen Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern als auch den 

Schülern und Schülerinnen untereinander erheblich eingeschränkt ist. Hierbei han-

delt es sich nicht nur um eine abstrakte Möglichkeit der Störung des Unterrichtsab-

laufs, sondern um eine konkrete erhebliche Beeinträchtigung eines schulischen 

Funktionserfordernisses. Anders als zur Abwehr abstrakter Gefahren, beispielsweise 

einer religiösen Beeinflussung der Schülerinnen und Schüler durch das Tragen eines 

Kopftuchs durch die Lehrkraft, wird hier eine ausdrückliche Regelung des Tragens 

einer gesichtsverhüllenden Verschleierung von Schülerinnen während des Unter-

richts vom Parlamentsvorbehalt nicht erfordert. Die Pflicht der Schülerin, mit geeig-

neter Bekleidung am Unterricht teilzunehmen, ergibt sich mit hinreichender Be-

stimmtheit unmittelbar aus Art. 56 Abs. 4 BayEUG (vgl. BVerfG, U. v. 24.9.2003 – 2 

BvR 1436/02 – BVerfGE 108, 282). 

 

Nachdem die Beschwerde gegen die Ablehnung des Antrags auf Wiederherstellung 

der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den Bescheid der Beruflichen Ober-

schule Regensburg vom 31. Oktober 2013 damit keinen Erfolg haben kann, war auch 

die Beschwerde gegen die Ablehnung des Gesuchs auf Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsanwalts mangels hinreichender Erfolgsaus-

sichten zurückzuweisen (§ 166 Abs. 1 Satz 1 VwGO i.V.m. § 114 Abs. 1 Satz 1 

ZPO). 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Die Streitwertfestsetzung 

beruht auf § 52 Abs. 1, § 47 Abs. 1 Satz 1, § 53 Abs. 2 GKG. Eine Streitwertfestset-

zung für die Beschwerde gegen die erstinstanzliche Ablehnung des Prozesskosten-

hilfeantrags ist entbehrlich, weil hierfür nach dem maßgeblichen Kostenverzeichnis 

eine Festgebühr anfällt (§ 3 Abs. 2 GKG i.V.m. Anlage 1 Nr. 5502). 

 

Diese Entscheidung ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

Häring                                              Dr. Borgmann                                      Schmeichel 
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